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Motupropno Pius' X. über die Kirchenmusik.

V. Die Sänger.
12. Außer dem, was von dem Priester, Diakon und Subdiakon

gesungen wird und immer nur gregorianisch ohne jegliche Orgel-
begleitung zu singen ist, ist der gesamte übrige^titurgische Gesäng

Sache des Chores der Leviten, so daß auch, wenn die Kirchensänger
Laien' sind, sie dennoch den kirchlichen Chor vorstellen. Folglich muß
die Musik, die sie ausführen, wenigstens dem größten Teile nach den

Charakter der Chormusik behalten.
13. Endlich sollen die Mitglieder eines Kirchencheres Männer

von unbescholtenem Lebenswandel sein, die durch bescheidenes und

frommes Benehmen während der liturgischen Funktionen des Amtes,
das sie bekleiden, sich würdig zeigen. Es wird auch gut sein, daß die

Sänger, während sie in der Kirche singen, ein kirchliches Gewand und
den Chorrock anziehen, und wenn die Chöre zu sehr den Augen des

Publikums ausgesetzt sind, mit einem Gitter umgeben sind. vi.

VI. Die Orgel und die Instrumente.
14. Obgleich die eigentliche Kirchenmusik Gesang ist, so ist doch

die Orgelbegleitung erlaubt. In einzelnen Fällen und innerhalb der

richtigen Grenzen sowie unter den gebührenden Rücksichten können auch

andere Instrumente zugelassen werden, doch nie ohne spezielle Erlaubnis
des Bischofs gemäß den Vorschriften des (lWrimoàle IZpiseoporum.

Hiemit soll jedoch der Sologesang nicht vollständig ausgeschlossen

sein. Aber derselbe darf niemals in dem Gottesdienste vorherrschen, so

daß der größte Teil des liturgischen Textes in dieser Weise vorgetragen
werde; es muß vielmehr den Charakter eines melodischen Einschlages

haben und strenge eingegliedert sein in die Ganzheit der in Form eines

Chores gehaltenen Komposition.
15. Aus demselben Grundsatze folgt, daß die Sänger in der

Kirche ein wahres liturgisches Amt bekleiden, und die Frauen demnach,

da sie hierzu unfähig sind, in einem Chor oder in einer Musikkapelle

nicht mitwirken können. Will man daher Sopran- und Altstimmen be-

nutzen, so muß man dem ältesten Gebrauche der Kirche gemäß, Knaben

zu den Kirchenchören heranziehen.

16. Da aber der Gesang immer vorherrschen soll, so sollen die Orgel
und die Instrumente ihn bloß unterstützen, keineswegs unterdrücken.

17. Es ist nicht erlaubt, dem Gesänge lange Präludien vorausgehen

zu lassen oder mit Zwischenspielen zu unterbrechen.
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18. Bei Begleitung des Gesanges muß das Orgelspiel in den

Vorspielen, Zwischenspielen u. dgl. nicht nur der Natur dieses Jnstru-
mentes entsprechen, sondern auch alle Eigenschaften der wahren Kirchen-
mufik besitzen, welche Wir oben aufgezählt haben.

19. In der Kirche ist der Gebrauch des Klaviers verboten wie

auch der aller lärwenden Instrumente, z. B. Trommel, große Trommel,
Becken, Glöckchen usw.

20. Streng verboten ist es den sogenannten Musikkapellen, in
der Kirche zu spielen, und nur in Ausnahmesällen soll es unter Ein-
willigung des Bischofs gestattet sein, eine begrenzte und der Kirche ent-

sprechende Anzahl von Blasinstrumenten zuzulassen, vorausgesetzt, daß
die Komposition und die Begleitung im ernsten Stile gehalten ist und

in allem eine gewisse Aehnlichkeit mit dem eigentlichen Orgelstile hat.
21. Bei den außerkirchlichen Prozessionen kann von dem Bischof

eine Musikkap! lle zugelassen werden, vorausgesetzt, daß keinerlei profane
Stücke ausgeführt werden. Wünschenswert wäre bei solcher Gelgenheit,
daß die Kapelle sich darauf beschränke, ein geistliches, lateinisches oder

landessprachliches Lied zu begleiten, das von den Sängern oder von
den Bruderschaften gesungen wird.

VII. Umfang der liturgischen Musik.
22. Wegen des Gesanges oder des Spieles darf man den Geist-

lichen am Altare nicht länger warten lasten, als es die liturgische
Zeremonie erfordert. Nach den kirchlichen Borschriften muß das Sanktus
der Messe vor der Elevation fertig sein, anderseits muß auch der

Zelebrans in dieser Hinficht auf die Sänger Rücksicht nehmen. Das
Gloria und Kredo müssen entsprechend der gregorianischen Ueber-

lieferung verhältnismäßig kurz sein.

23. Im ollgemeinen ist es als ein sehr schwerer Mißbrauch zu

verurteilen, daß bei den kirchlichen Funktionen die Liturgie als etwas

in z citer Reihe Stehendes und gleichsam der Musik Untergeordnetes

erscheint, während doch die Musik einfach ein Teil der Liturgie und

deren demütige Magd ist.

VIII. Hauptsächliche Mittel.
24. Für die richtige Ausführung der vorstehend aufgestellten

Regeln sollen die Bischöfe, wo sie es noch nicht getan, in ihrer Diözese

eine besondere Kommission von in Sachen der heiligen Musik tatsächlich

zuständigen Personen einsetzen, welcher in der von ihnen für geeignet

gehaltenen Weise der Austrag erteilt wird, die Musikaufführungen in
ihren Kirchen zu überwachen. Sie sollen sich nicht damit begnügen, daß
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die Musikstücke an sich gut sind, sondern auch zusehen, daß sie der Lei-

stungsfâhigkeit der Sänger entsprechen und stets gut ausgeführt werden.

25. In den Seminarien der Kleriker und den kirchlichen Anstalten
Pflege man nach den tridentinischen Vorschriften mit Fleiß und Liebe

den traditionellen gregorianischen Gesang, und die Vorgesetzten sollen

nicht ermüden, die ihnen untergebenen Zöglinge zu ermutigen. Ebenso

soll, wo irgend möglich, die Gründung einer Sängerschule angeregt
werden zur Ausführung des Polyphongesanges und überhaupt einer

guten liturgischen Musik.
26. In den Vorlesungen über Liturgie, Choral, Kirchenrecht,

welche von den Studenten der Theologie desncht werden, unterlasse man

nicht, auf jene Punkte hinzuweisen, welche ans die Grundsätze und Ge»

setze der Kirchenmusik sich beziehen, und suche das Wissen durch einen

besonderen Unterricht über die Aesthetik der Kirchenmusik zu vervoll-

ständigen, damit die Kleriker nicht das Seminar verlassen, ohne hierüber
unterrichet zu sein, was doch zur vollständigen kirchlichen Ausbildung gehört.

27. Man trage Sorge dafür, wenigstens an den Hauptkirchen, die

alten Sängerschulen wiederherzustellen, wie man dies mit bestem Erfolge
an verschiedenen Orten bereits getan hat. Es ist für einen eifrigen
Klerus nicht schwer, solche Schulen zu errichten, sogar an den kleineren

Kirchen und auch auf dein Lande; ja er findet in ihnen sogar ein vor-
treffliches Mittel, die Knaben und Männer um sich zu sammeln zu

ihrem eigenen Nutzen und zur Erbauung des Volkes.

Man sorge für den Unterhalt und die Förderung der höheren

kirchenmnsikalischen Schulen, wo dieselben schon bestehen, und sammle

für Gründung derselben, wo man solche noch nicht besitzt. Von höchster

Wichtigkeit ist, daß die Kirche selbst für den Unterricht ihrer Orgel-
spieler und Sänger nach den wahren Grundsätzen der Kirchenmusik sorgt.

IX. Schluß.
29. Schließlich wird den Kapellmeistern, Sängern, Personen des

Klerus, den Seminaroberen, Vorstehern kirchlicher Institute und religiöser

Gemeinschaften, Pfarrern und Rektoren, Kanonikern der Kollegiat- und

Kathedralkirchen und vor allem den Bischöfen empfohlen, mit allem

Eifer diese ernsten Reformen zu fördern, die seit langer Zeit gewünscht

und von allen einmütig herbeigerufen worden sind, damit die Autorität
der Kirche, welche dieselbe wiederholt angeregt hat und jetzt aufs neue

vorschreibt, nicht in Mißachtung falle.

Gegeben in Unserem apostolischen Palast zum Vatikan an Tage
der Jungfrau und Märtyrin Cäzilia. 22. November 1903, im ersten

Jahre Unseres Pontifikates.
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